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Bis zur Reparatur er-

folgte Schenkungen 

unter Lebenden oder 

Vermögensübertragungen von 

Todes wegen sind unverändert 

steuerpflichtig. Möglicherweise 

wird aber die Erbschaftssteuer, 

vielleicht auch die Schenkungs-

steuer, auslaufen. Für die Schen-

kungssteuer wird allerdings an 

einem Steuerersatztatbestand 

im Einkommensteuerrecht ge-

arbeitet.

Gründliche Beratung
Sollten (unaufschiebbare) 

Schenkungen unmittelbar be-

vorstehen, empfehlen wir Ih-

nen unbedingt eine gründliche 

Beratung mit Bedachtnahme 

darauf, was eigentlich – ab-

gesehen von rein steuerlichen 

Überlegungen – wem, wann, in 

welchem Umfang und gegebe-

nenfalls mit welchen Auflagen 

übertragen werden soll. Der ge-

setzlich mögliche Gestaltungs-

spielraum zur Senkung der 

Bemessungsgrundlage für die 

Schenkungssteuer, etwa durch 

die Vereinbarung von Wohn-

rechten, Fruchtgenussrechten, 

Leibrenten oder gemischten 

Schenkungen sollte schließlich 

auch genützt werden.

Übergang von Klein- und 
Mittelbetrieben

Erwerbe von Todes wegen 

und Schenkungen unter Leben-

den von inländischen Betrieben 

und Teilbetrieben, Anteilen an 

einer Personengesellschaft oder 

Kapitalanteilen, beispielsweise 

an einer GmbH, sind übrigens 

unter bestimmten Umständen 

von der Erbschafts- und Schen-

kungssteuer bis zu einem Wert 

von € 365.000 befreit. 

Gerne beraten wir Sie näher 

zum steueroptimalen Betriebs

übergang.  

Auch Schenkungssteuer 
ist verfassungswidrig

Unter Einräumung einer Reparaturfrist wurde nun auch die Schenkungssteuer 

als verfassungswidrig aufgehoben. Wird der Gesetzgeber bis zum 31. Juli 2008 

nicht tätig, laufen sowohl die Erbschafts- als auch die Schenkungssteuer aus.

Schenkungen: Aufschieben oder gründlich beraten lassen
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Die besten Ratschläge eines 

Steuerberaters sind immer 

jene, bei denen dem Klien

ten nachweislich mehr Geld 

in der Börse bleibt. Dies-

mal können wir gleich mit 

mehreren solcher Tipps auf-

warten. 

Für voll versicherte männ-

liche Arbeitnehmer, die das 

56. Lebensjahr vollendet ha-

ben, brauchen Sie keinen Bei-

trag zur Arbeitslosenversi-

cherung mehr zu entrichten. 

Dies gilt sogar rückwirkend 

ab 1.1.2004. Um die Erhö-

hung der Mineralölsteuer zu 

kompensieren, wurde auch 

eine Erhöhung der Pendler-

pauschale beschlossen. Sie 

können zudem bei arbeits-

marktpolitischen Zuschüssen 

Steuern sparen. Und Ärzte 

werden sich freuen, wenn 

Aufwendungen für Ärzte-

kongresse zur Gänze abzugs-

fähig sind.

Insgesamt also ein recht er-

freulicher Start in den Herbst 

2007. Für Detailauskünfte 

stehen wir Ihnen gerne zur 

Verfügung.


